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RS UVS Oberösterreich 1999/03/15
VwSen-106198/2/Br

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1999

Rechtssatz

Im Falle einer Vorrangverletzung beim Linksabbiegen hinsichtlich des die Richtung beibehaltenden Gegenverkehrs,

bedarf es für den Tatvorwurf auch des Elementes ?des Befahrens der Fahrspur des Gegenverkehrs? und nicht bloß,

den Gegenverkehr zum Abbremsen genötigt zu haben.

Schlagworte

Tatbestandsmerkmal

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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